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Wichtige Termine und Fristen des 
Antragsverfahrens 

Gefördert wird ab 1. Oktober 2023. 

Bis zum 1. August 2023 muss der vollständige Antrag 
bei der Hauptabteilung IX - Schulen eingegangen 
sein. 

• Bis Ende September 2023 sind die Anträge entschie
den und die Bescheide zugestellt.

• Mit der Bewilligung werden alle Informationen zum
Begleitangebot während der ersten zwei Förderjahre
zugesandt.

Für die Mittelzuwendung gelten die Allgemeinen Bewil
ligungsbedingungen für die Gewährung von Zuwendun
gen aus dem Diözesanhaushalt und dem Ausgleichstock 
für die Kirchengemeinden vom 23. Januar 1973 (KABI. 
1973, s. 230 ff.). 

Rottenburg a. N., den 3. Mai 2023 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 


